
P R E S S E M I T T E I L U N G  

BetriebsRat abcd  Power-Mannheim-Käfertal  
 
 
Der Vorstand der ALSTOM Power Generation AG hat gegen den Betriebsrat eine 
einstweilige Verfügung beantragt zur Unterlassung der geplanten Fortführung der 
am 29. April 2005 unterbrochenen Betriebsversammlung, und zur Unterlassung 
einer weiteren Betriebs-versammlung zum Thema "Restrukturierung" im ersten 
Halbjahr 2005.  
 
Zu diesem Antrag fand heute beim Arbeitsgericht Mannheim eine öffentliche 
Anhörung der beteiligten Parteien statt.  
 
In der Anhörung wurde folgende Einigung getroffen:  
 
Die unterbrochene Betriebsversammlung wird nicht fortgesetzt. Der Betriebsrat 
darf jedoch eine weitere  eintägige Betriebsversammlung am Montag, den 
30.05.05 gemäß Betriebsverfassungsgesetz durchführen. Der Betriebsrat wird dies 
bei der Einladung zur Betriebsversammlung schriftlich vermerken sowie bei der 
Eröffnung der Betriebsversammlung entsprechend mündlich bekannt geben. 
Außerdem ist damit das Kontingent der regelmäßigen Betriebsversammlungen für 
das 1. Halbjahr 2005 erschöpft.  
 
Das Verfahren wurde mit oben genannter Einigung eingestellt.  
 
Das Hauptverfahren über die Rechtmäßigkeit der 5tägigen Betriebsver-sammlung 
ist damit jedoch noch nicht erledigt. Hierzu findet am 29.06.05 beim Arbeitsgericht 
Mannheim ein Gütetermin zum Beschlussverfahren statt.  
 
 
Betriebsrat ALSTOM Power  
Mannheim - Käfertal  
 
 
gez. Udo Belz        gez. Ralf Eschmann  
 
Mannheim, 25. Mai 2005  
 


